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September 2023  
Mi 20.  Seniorenessen  
     
Oktober 2023    
So 01.  Chilbi Musikverein 
Sa 14.  Viehschau  
Mi 25.  Seniorenessen  
     
November 2023   
Sa 11.  Bowling Nachmittag Dorfverein 
Mo 27.  Gemeindeversammlung  

Mi 29.  Kreativer  
Adventsnachmittag Frauenverein 
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Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse: Genehmigung 

als gebundene Ausgabe 
 
Die Dorfstrasse wird durch den Kanton voraussichtlich im Jahr 2024 
saniert. Um technische und finanzielle Synergien zu nutzen, wurde 
ein zeitgleicher Wasserleitungsersatz geprüft. Dies hinsichtlich ei-
ner wirtschaftlichen Bauweise, aber auch im Zusammenhang mit 
der Begleitung des Gesamtprojektes, welche über beide Projekte 
Kostenoptimierungen garantiert. Die bestehenden Gussleitungen 
sind auf Empfehlung nach einer Lebensdauer von 50 Jahren zu er-
setzen. Diese Lebensdauer ist erreicht, weshalb es zielführend ist, 
diesen Ersatz zusammen mit dem kantonalen Gesamtsanierungs-
projekt auszuführen.  
 
Die Ausgaben für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse gelten 
als gebunden im Sinne von § 103 Abs. 1 GG. Entsprechend wurde 
die gebundene Ausgabe nach § 105 GG i. V. m. Art. 25 Abs. 2 Ziff. 2 
GO mit Beschluss Nr. 148 vom 29. August 2023 durch den Gemein-
derat genehmigt. Die geschätzten Ausgaben von rund 
CHF 1‘700‘000.00 exkl. MwSt. übersteigen die ordentliche Ausga-
benkompetenz des Gemeinderates, weshalb die Stimmberechtig-
ten über die gebundene Ausgabe mit Datum vom 8. Septem-
ber 2023 über das amtliche Publikationsorgan informiert wurden.   
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Melden Sie uns Ihre Veranstaltungen rechtzeitig, damit die Publi-
kation erfolgen kann. Alle Veranstaltungen finden Sie auch jeder-
zeit online unter www.maschwanden.ch/veranstaltungen. 
Sie können Ihren Anlass einfach und unkompliziert selber im On-
line-Veranstaltungskalender eintragen! 

www.maschwanden.ch  

http://www.maschwanden.ch/veranstaltungen
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Mit Beschluss Nr. 140 vom 29. August 2023 erteilt der Gemeinderat 
den Auftrag zum Einbau des Belags der BÜWE Tiefbau AG, Rotkreuz, 
gemäss Offerte vom 26.06.2023 zum Gesamtpreis von CHF 7'520.15 
(inkl. MwSt.). Um Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen wird der 
Einbau des Belags zeitgleich zur Belagssanierung des Teilstücks der 
Steinbüllenstrasse durchgeführt. Auch diese Ausgaben werden in 
Anwendung von Art. 25 Abs. 1 Ziff. 1 GO durch den Gemeinderat in 
eigener Kompetenz gesprochen. 
 

Budget 2024 und Antrag beim Gemeindeamt um  
Festlegung des provisorischen ISOLA-Beitrags 2024 

 
Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 150 vom 29. August 2023 das 
Budget 2024 genehmigt. Dieses weist folgende Eckdaten aus:  
 

Erfolgsrechnung:  
Gesamtaufwand CHF 4'813'215.00 
Gesamtertrag CHF 4'784'945.00 
Aufwandüberschuss CHF       28'270.00 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:  
Ausgaben CHF 2'947’300.00 
Einnahmen CHF                0.00 
Nettoinvestitionen CHF 2'947’300.00 

 

Im Finanzvermögen sind für das Jahr 2024 keine Investitionen bud-
getiert. Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten an der 
Gemeindeversammlung vom 27. November 2023, das Budget 2024 
der politischen Gemeinde Maschwanden zu genehmigen und den 
Steuerfuss auf 3 % (Vorjahr 23 %) des einfachen Gemeindesteuerer-
trags festzusetzen. Weitere Details zum Budget 2024 folgen in der 
nächsten Ausgabe des Lorzengezwitschers. Ende August wurde zu-
dem beim Gemeindeamt des Kantons Zürich ein Antrag auf proviso-
rische Festsetzung des ISOLA Beitrags eingereicht. Der maximale 
Anspruch der Gemeinde in Höhe von CHF 1'638'000.00 ist bereits im 
Budget eingestellt. 

Belagssanierung Teilstück Steinbüllenstrasse inkl. 
Randabschlüsse 

 
Die Steinbüllenstrasse weist von der Verzweigung Steinbül-
lenstrasse/Dorfstrasse bis zur obigen Verzweigung Richtung Stein-
büllen/Hinterdorf (dem sog. «Walterrai») an mehreren Stellen 
oberflächliche Belagsschäden auf, weshalb diese zu sanieren ist. 
Der Auftrag wird mit Beschluss Nr. 139 vom 29. August 2023 des 
Gemeinderates der BÜWE Tiefbau AG, Rotkreuz, zum Gesamtpreis 
von CHF 18'565.00 inkl. MwSt. erteilt. Ein Teil der Ausgabe wird an-
teilsmässig durch die Eigentümer einer angrenzenden Liegen-
schaft getragen, da aufgrund von Umbauarbeiten ein Stück des 
Deckbelags entfernt wurde. Dieser wird nun gemeinsam mit der 
Sanierung des Strassenteilstücks durch die Eigentümer wiederher-
gestellt. Die Sanierungsarbeiten erfolgen voraussichtlich anfangs 
November 2023. Die das Budget überschreitenden Mehrausgaben 
werden in Anwendung von Art. 25 Abs. 1 Ziff. 1 GO durch den Ge-
meinderat in eigener Kompetenz genehmigt. 
 

Belagseinbau Einlenker auf Kiesparkplatz bei der  
Kirche 

 
Der Kiesparkplatz bei der Kirche verfügt über zwei Ein- resp. Aus-
fahrten. Der Einlenker auf der Nordwestseite ist bereits geteert, 
während der Einlenker auf der Nordostseite zwar über einen Rand-
abschluss verfügt, aber nur eingekiest ist. Dort wird der Kies durch 
die Ein- und Ausfahrten von Parkplatznutzenden regelmässig auf 
die Wolserstrasse getragen. Dies verursacht Unterhaltsarbeiten 
und führt zu gefährlichen Situationen insbesondere für Fahrrad-
fahrende, welche zügig die Kurve bei der Wolserstrasse befahren. 
Um diese Gefahrensituation zu eliminieren und Unterhaltsarbeiten 
zu minimieren wird der Einlenker auf der Nordostseite ebenfalls 
geteert.  
 


